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schulische Abschlussprüfungen dienen, sind gestat-
tet, sofern dies unter Wahrung folgender Grundsätze 
des Infektionsschutzes und den durch die Verordnung 
des Kultusministeriums nach § 1 d für die Wieder-
aufnahme des Betriebs getroffenen Bestimmungen 
möglich ist:

1.  es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Personen einzuhalten; die Gruppen-
größen sind hieran auszurichten; von den Vor-
gaben des Mindestabstands sind nur solche 
Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist,

2.  der tägliche Betriebsbeginn, das tägliche Betriebs-
ende und die Pausen sollen insbesondere durch 
eine zeitliche Staffelung so organisiert werden, 
dass das Abstandsgebot nach Nummer 1 und  
eine Trennung von Schülergruppen eingehalten 
werden können,

3.  die Ausstattung der Einrichtung muss gewähr-
leisten, dass die erforderlichen Hygienemaß nah-
men durchgeführt werden können, insbesondere 
müssen

a)  ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der 
Hände bestehen und ausreichend Hygiene-
mittel wie Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung stehen; sofern dies nicht ge-
währleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt werden,

b)  alle Räume mehrmals täglich für einige Minu-
ten gelüftet werden,

4.  die Reinigung der Einrichtung muss täglich 
erfolgen, Handkontaktflächen müssen regelmäßig, 
nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem 
tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.

 Darüber hinaus sind die Hygienehinweise des 
Kultusministeriums zu beachten.

 (2 a) Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung 
von Prüfungen an Pflegeschulen, an Schulen für 
Gesundheitsfachberufe und an Fachschulen für 
Sozialwesen im Zuständigkeitsbereich des Sozial-
ministeriums und für Tätigkeiten im Rettungsdienst 
sind gestattet, sofern dies unter Wahrung der in 
Absatz 2 Satz 1 angeführten Grundsätze des Infek-
tionsschutzes möglich ist.

 (3) Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen ist 
sicherzustellen, dass

1.  die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen 
besteht, und

2.  Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen 
gewährleistet ist.«.

Siebte Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Corona-Verordnung

Vom 2. Mai 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Sechsten Verordnung zur  
Änderung der Corona-Verordnung

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Corona-
Verordnung vom 23. April 2020 (notverkündet gemäß § 4 
des Verkündungsgesetzes– VerkG – und abrufbar unter 
http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) 
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird aufgehoben.

2. In Artikel 3 werden die Wörter », Artikel 2 am 4. Mai 
2020« gestrichen.

Artikel 2

Änderung der Corona-Verordnung

Die Corona-Verordnung vom 17. März 2020 (GBl. 
S. 120), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung  
vom 23. April 2020 (notverkündet gemäß § 4 VerkG  
und abrufbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/
corona-verordnung) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

 1. § 1 wird wie folgt gefasst:

 »§ 1

 Einschränkung des Betriebs an Schulen

 (1) Bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 sind

1.  der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung 
außerunterrichtlicher und anderer schulischer 
Veranstaltungen an den öffentlichen Schulen und 
den Schulen in freier Trägerschaft,

2.  die Nutzung schulischer Gebäude für nicht schu-
lische Zwecke,

3.  der Betrieb von Betreuungsangeboten der ver-
läss lichen Grundschule, flexiblen Nachmittags-
betreuung, Horte sowie Horte an der Schule

 untersagt, soweit nicht nach Maßgabe der Absätze 2 
und 3 die Wiederaufnahme des Betriebs gestattet ist.

 (2) Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung 
von Prüfungen an den öffentlichen Schulen und  
den Schulen in freier Trägerschaft, der Betrieb von 
Schulmensen sowie die Veranstaltungen außerschu-
lischer Bildungsträger, die der Vorbereitung auf 
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2. § 1 a wird wie folgt gefasst:

 »§ 1 a

 Einschränkung des Betriebs  
 an Kindertageseinrichtungen, 
 Grundschulförderklassen, Schulkindergärten  
 und Kindertagespflegestellen

Bis zum Ablauf des 15. Juni ist der Betrieb von

1.  Schulkindergärten, Grundschulförderklassen und

2.  Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertages-
pflege außerhalb des Haushalts des Erziehungs-
berechtigten

 untersagt, soweit nicht nach § 1 b eine Notbetreuung 
betrieben wird.«.

3. Der bisherige § 1 a wird zu § 1 b und wie folgt 
geändert:

a) In Absatz 8 werden die Wörter »Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2« durch die Wörter »Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1« ersetzt.

b) In Absatz 8 Nummer 4 wird nach der Angabe »§ 1 
Absatz 1« die Angabe »und § 1 a« eingefügt und 
es werden die Wörter », soweit Beschäftigte von 
ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömm-
lich gestellt werden« gestrichen.

c)  In Absatz 8 Nummer 5 werden die Wörter »Not-
fall-/Rettungswesen« durch die Wörter »Notfall- 
und Rettungswesen« ersetzt.

d) Absatz 9 wird aufgehoben.

e)  Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 9.

4. Nach § 1 b werden folgende §§ 1 c und 1 d eingefügt:

 »§ 1 c

 Ausschluss von der Teilnahme, Betretensverbot

 (1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem 
Betrieb der Einrichtungen nach § 1 und von der er-
weiterten Notbetreuung nach § 1 b sind Schülerinnen, 
Schüler sowie Kinder,

1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen 
sind, oder

2.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen.

 (2) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, denen 
die Teilnahme am Betrieb durch die Einrichtung oder 
Tagespflegestelle noch nicht wieder gestattet wurde, 
unterliegen einem Betretungsverbot. Die Personen-
sorgeberechtigten haben für die Beachtung der 
Betretungsverbote zu sorgen.

 § 1 d

 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

 (1) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1.  die Betriebsuntersagungen nach den §§ 1 und 1 a 
sowie die erweiterte Notbetreuung nach § 1 b 
lageent sprechend auszuweiten oder einzuschrän-
ken,

2.  für die in den §§ 1 und 1 a genannten Einrichtungen 
weitere Bestimmungen zu den Schularten, Klas-
senstufen, Fächern oder Altersgruppen zu treffen, 
für die der Betrieb wiederaufgenommen wird, 
und Gruppengrößen festzulegen,

3.  für die in § 4 Absatz 1 Nummer 2 genannten 
Einrichtungen, soweit sie zu schulischen Ab-
schlüssen oder schulischen Lehramtsbefähigungen 
führen, weitere Bedingungen und Modalitäten  
für die Wiederaufnahme des Betriebs insoweit 
festzulegen.

 (2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Gestattung des Unterrichtsbetriebs einschließ-
lich der Durchführung von Prüfungen an den in 
§ 1 Absatz 2 a genannten Einrichtungen einzu-
schränken oder auszuweiten und

2. für die in § 1 Absatz 2 a genannten Einrichtungen 
weitere Bestimmungen zur Wiederaufnahme, 
zum Betreten und zur Durchführung des Schul- 
und Prüfungsbetriebs sowie zu den einzuhaltenden 
Maßnahmen zum Infektionsschutz zu treffen.«

 5. § 2 wird wie folgt gefasst:

 »§ 2

 Hochschulen, Akademien des Landes

 (1) Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädago-
gischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der 
DHBW, den Akademien des Landes sowie in den 
privaten Hochschulen bleibt bis zum 10. Mai 2020 
ausgesetzt; er wird ab 20. April 2020 in digitalen 
Formaten wiederaufgenommen. Bereits begonnener 
Studienbetrieb wird in digitalen Formaten fortgesetzt. 
Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. 
Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern (z. B. 
Laborpraktika, Präparierkurse), sind nur unter beson-
deren Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie zwin-
gend notwendig sind. Mensen und Cafeterien bleiben 
bis 10. Mai 2020 geschlossen.

 (2) In Gebäuden und auf dem Gelände der Hoch-
schulen und Akademien sind unbeschadet von Ab- 
satz 1 alle Veranstaltungen, Ansammlungen und 
sonstigen Zusammenkünfte von jeweils mehr als 
fünf Personen bis zum 10. Mai 2020 verboten. Dies 
gilt nicht für Gebäude und Einrichtungen der Univer-
sitätsklinika und sonstige kritische Einrichtungen im 
Sinne von § 1b Absatz 8. § 3 Absätze 3 und 6 findet 
entsprechende Anwendung.

 (3) Unter Einhaltung der zum Zwecke des Infektions-
schutzes gebotenen Regelungen können Zusammen-
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künfte zur Durchführung von Hochschulzugangs-
verfahren, Aufnahmeprüfungen und Auswahl ver-
fahren, einschließlich Studierfähigkeitstests, sowie 
von Forschung und Lehre, einschließlich Prüfungen, 
die vom Rektorat abweichend von den Ein schrän-
kungen nach Absatz 1 und 2 ausnahmsweise zuge-
lassen werden, stattfinden, wenn diese nicht durch 
Einsatz elektronischer Informations- und Kom-
munikationstechnologien ersetzbar sind.

 (4) Die Hochschulen und Akademien gewährleisten 
in ihren Gebäuden und auf ihrem Gelände die Ein-
haltung angemessener Infektionsschutzmaß nahmen. 
§ 4 Absatz 4 gilt entsprechend. Näheres bestimmen 
die Rektorate, wobei sie über diese Mindestanfor-
derungen hinausgehen dürfen, sofern dies zum 
Zwecke des Infektionsschutzes verhältnismäßig ist.

 (5) Zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlussprüfungen sowie für den planmäßigen 
Abschluss der Studien- und Ausbildungsabschnitte, 
die planmäßige Zulassung zum Vorbereitungs- und 
Ausbildungsdienst oder zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung können ferner 
Ausnahmen von Absatz 1 und 2 zugelassen werden

1.  vom Innenministerium in Bezug auf die Hoch-
schule für Polizei Baden-Württemberg und

2.  vom Justizministerium in Bezug auf die Hoch-
schule für Rechtspflege Schwetzingen.

 (6) Über die Nachholung von ausgefallenen Veran-
staltungen und Prüfungen entscheidet die Hochschule 
oder Akademie in eigener Verantwortung. Die 
Hochschulen und Akademien sorgen im Rahmen  
des rechtlich und tatsächlich Möglichen dafür, dass 
die Studierenden alle im Sommersemester 2020 
vorgesehenen Studienleistungen gegebenenfalls in 
modifizierter Form erbringen können und zugleich 
die Studierbarkeit gewährleistet ist.

 (7) Die vorstehenden Absätze gelten für das »Prä-
sidium Bildung der Hochschule für Polizei« ent-
sprechend.«

 6. § 3 wird wie folgt geändert

a) In Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 Satz 1 wird 
jeweils die Angabe »3. Mai 2020« durch die 
Angabe »10. Mai 2020« ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nummer 2 wird das Wort »oder« an-
gefügt.

 bbb)  Nach Nummer 2 wird folgende Num-
mer 3 eingefügt:

  »3.  der Wahrnehmung der Versamm-
lungsfreiheit nach Artikel 8 des 
Grundgesetzes«.

bb) In Satz 3 wird die Angabe »Absatz 5« durch 
die Angabe »Absatz 4« ersetzt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

 »Im Fall von Satz 1 Nummer 3 haben die 
Teilnehmer untereinander und zu anderen 
Personen, wo immer möglich, im öffentlichen 
Raum einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Versammlungen im Sinne des 
Versammlungsgesetzes können verboten 
werden, sofern der Schutz vor Infektionen 
anderweitig, insbesondere durch Auflagen, 
nicht sichergestellt werden kann.«

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen 
von Kirchen sowie Religions- und Glaubens-
gemeinschaften zur Religionsausübung sind zu-
lässig. Das Kultusministerium wird gemäß § 32 
Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Vorgaben zum Infektionsschutz und sonstige 
ausführende Regelungen für Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen nach Satz 1, ferner für 
alle Bestattungen, Totengebete sowie rituelle 
Leichenwaschungen zu erlassen.«

d) In Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort 
»Versammlungen« durch das Wort »Ansamm-
lungen« und die Angabe »§ 1a Absatz 8« durch 
die Angabe »§ 1b Absatz 8« ersetzt.

 7. § 4 wird wie folgt gefasst:

 »§ 4

 Schließung von Einrichtungen

 (1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 
10. Mai 2020 für den Publikumsverkehr unter sagt:

 1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere 
Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

 2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, ins be son-
dere Akademien, Fortbildungseinrichtungen, 
Volks hochschulen, Musikschulen und Jugend-
kunst schulen, soweit diese nicht in §§ 1, 1 a 
oder 2 geregelt sind,

 3. Kinos,

 4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und 
Spaßbäder, Saunen,

 5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie 
Tanzschulen, und ähnliche Einrichtungen,

 5 a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur 
unaufschiebbaren Sicherung der Boote vor Ver-
lust oder Beschädigung, zum Ein- und Auswas-
sern, zur Aufrechterhaltung der beruflichen 
Bootsnutzung (z. B. Berufsfischerei) oder zur 
Ausübung beruflicher Tätigkeiten auf dem 
Gelände (z. B. Bootsarbeiten durch Gewerbe-
treibende) erforderlich ist,
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 6. Jugendhäuser,

 7. (aufgehoben)

 8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, 
Spielbanken, Wettvermittlungsstellen,

 9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Ein-
richtungen; untersagt ist auch jede sonstige 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne 
von § 2 Absatz 3 des Prostituierten schutz-
gesetzes,

10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie 
Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, 
Diskotheken und Kneipen,

11. Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Frei-
zeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 
(auch außerhalb geschlossener Räume), 
Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,

12. (aufgehoben)

13. öffentliche Bolzplätze,

14. Tattoo- und Piercing-Studios, Massagestudios, 
Kosmetikstudios, Nagelstudios sowie Sonnen-
studios,

15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und 
Wohnmobilstellplätze; eine Beherbergung darf 
ausnahmsweise zu geschäftlichen, dienstlichen 
oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten 
Zwecken erfolgen, und

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Ver-
kehr.

 (2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung, auch über 
den Zeitraum nach Absatz 1 hinaus, bis zum 
Außerkrafttreten dieser Verordnung den Betrieb von 
Einrichtungen nach Absatz 1 im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ministerium ausnahmsweise nach 
Maßgabe näherer Bestimmungen insbesondere zum 
Infektionsschutz zu gestatten.

 (3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind aus-
genommen:

 1. der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Cafés 
und Eisdielen,

 2. Abhol- und Lieferdienste,

 3. Kantinen für Betriebsangehörige oder Ange-
hörige öffentlicher Einrichtungen, wobei § 1 
Absatz 3 entsprechende Anwendung findet,

 4. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die  
zu Übungs- und Ausbildungszwecken sowie  
zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erfor-
derlich sind,

 5. Bibliotheken, auch an Hochschulen, und Ar-
chive,

 6. Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungshäuser 
und Gedenkstätten, jeweils ab dem 6. Mai 2020,

 7.  Autokinos,

 8. zoologische und botanische Gärten, jeweils ab 
dem 6. Mai 2020,

 9. Bildungseinrichtungen, soweit diese Leistungen 
im Bereich der schulischen, beruflichen oder 
dienstlichen Bildung, der nach dem SGB II oder 
SGB III geförderten Bildung, zur Integration 
oder zur deutschen Sprachbildung von Mi-
grantinnen und Migranten erbringen und die 
Voraussetzungen nach Absatz 6 erfüllt sind,

10. Musikschulen und Jugendkunstschulen, wenn 
und soweit der Betrieb durch Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 gestattet ist, und

11. öffentliche Spielplätze ab dem 6. Mai 2020.

 (4) Betriebe und Einrichtungen mit Publikumsverkehr 
haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der 
örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der 
Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden 
werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass 
ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens  
1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, 
sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vor-
handen sind; dies gilt nicht, soweit eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, insbe son-
dere bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln und Pflege-
hilfsmitteln, der Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, 
psychotherapeutischer, pflegerischer und sonstiger 
Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung und Pflege 
im Sinne des Fünften und des Elften Buchs Sozial-
gesetzbuch sowie der Erbringung von Assistenz-
leistungen im Sinne des Neunten Buchs Sozial-
gesetzbuch einschließlich der Ermöglichung von 
Blutspenden.

 (5) Das Sozialministerium und das Wirtschafts-
ministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung über 
Absatz 4 hinausgehende oder davon abweichende 
Hygienevorgaben für Einzelhandelsbetriebe und 
Handwerker festzulegen.

 (6) Für Bildungseinrichtungen gemäß § 4 Absatz 3 
Nummer 9 gelten abweichend von Absatz 4 die 
Grundsätze des Infektionsschutzes nach § 1 Absatz 2 
Satz 1 sowie § 1 Absatz 3 entsprechend. Die Wie der-
aufnahme des Betriebs erfolgt

 1. an Einrichtungen, in denen Fortbildungen im 
Rahmen der Förderung der beruflichen Weiter-
bildung nach §§ 81 ff. SGB III, Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen nach §§ 51 ff. SGB III, 
Maßnahmen zur außerbetrieblichen Ausbildung 
nach §§ 73 ff. SGB III oder gleichartige Maß-
nahmen nach § 16 SGB II stattfinden, soweit die 
Teilnehmenden bis 31. Dezember 2020 eine 
Prüfung ablegen werden,

 2. an Industrie- und Handelskammern einschließ-
lich deren Auftragnehmern, die Unterrichtungen 
nach § 33 c Absatz 2 Nummer 2 und § 34 a 
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Absatz 1 a Nummer 2 der Gewerbeordnung oder 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Gaststätten-
gesetzes durchführen,

 3.  zum Ablegen von Abschlussprüfungen nach 
dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerks-
ordnung (insbesondere Gesellen-, Meister- und 
Fortbildungsprüfungen) sowie vergleichbarer 
berufsbezogener Abschlussprüfungen (insbeson-
dere Sach- und Fachkundeprüfungen) durch 
Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern und Innungen oder das Regierungs-
präsidium Tübingen – Landesstelle für Straßen-
technik, wobei das Ablegen der genannten 
Abschlussprüfungen auch in Räumen außerhalb 
von Schulen und Einrichtungen zulässig ist,

 4. an Einrichtungen, die keine Schulen nach § 2 
des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind 
und in denen Aufstiegsfortbildungen stattfinden, 
die die Voraussetzungen für §§ 2 und 2 a des 
Gesetzes zur Förderung der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung erfüllen,

 5. an Einrichtungen, in denen Kurse der über-
betrieblichen Berufsausbildung nach § 2 Ab- 
satz 1 Nummer 2 und § 5 Absatz 2 Nummer 6 
des Berufsbildungsgesetzes sowie nach § 26 
Absatz 2 Nummer 6 der Handwerksordnung 
stattfinden; Unterrichtungen sind möglich für 
Kursteilnehmer im zweiten, dritten und vierten 
Lehrjahr ihrer Ausbildung,

 6. an Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der 
Pflege- und Gesundheitsberufe,

 7. an gesetzlich sowie staatlich anerkannten Aus-
bildungsstätten im Sinne des § 7 Berufskraftfahr
erqualifikationsgesetz,

 8. an amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungs-
stätten im Sinne des § 36 Fahrlehrergesetz 
einschließlich der Fahrlehrerprüfung nach § 8 
Fahrlehrergesetz,

 9. an Ausbildungsstätten, die Qualifizierungs maß-
nahmen für Schienenverkehr durchführen, die 
mit nachweispflichtigen Qualifikationen (NAQ) 
abgeschlossen werden, und

10. an Einrichtungen, in denen Leistungen zur 
schulischen Bildung, zur Integration, zur deut-
schen Sprachbildung oder zur nach dem SGB III 
oder SGB II geförderten Bildung erbracht 
werden, zur Vorbereitung einschließlich Nach-
hilfe auf anstehende schulische Prüfungen, ins-
besondere Schulfremdenprüfungen an Schulen 
nach § 1, zur Durchführung von Integrations-
kursen und Kursen für Deutsch als Zweitsprache 
und zur Durchführung von Abschlusskursen, die 
nach SGB III oder SGB II gefördert werden, 
einschließlich der Abnahme von mit derartigen 
Bildungsangeboten verbundener Prüfungen.

 Das für den Gegenstand der Ausbildung jeweils 
fachlich zuständige Ministerium wird gemäß § 32 
Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Erbringung weiterer Bildungsangebote der beruf-
lichen und dienstlichen Bildung zuzulassen und 
hierfür sowie für Angebote nach Satz 2 über Satz 1 
hinausgehende oder davon abweichende Hygiene-
vorgaben festzulegen; dies kann auch im Wege einer 
innerdienstlichen Anordnung erfolgen.

 (7) Das Kultusministerium und das Sozialministerium 
werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
gemeinsame Rechtsverordnung Bedingungen und 
Modalitäten für die Wiederaufnahme des Betriebs an 
Musikschulen und Jugendkunstschulen, etwa zu zu-
lässigen Unterrichtsangeboten, Unterrichtsformen 
und Gruppengrößen, sowie über Absatz 4 hinaus-
gehende oder davon abweichende Hygienevorgaben 
festzulegen.«.

 8. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

 »§ 4 a

 Einrichtungen nach § 111 a SGB V

 (1) In allen Einrichtungen nach § 111 a des Fünften 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) ist die Durchfüh-
rung von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Maßnahmen 
bis 10. Mai 2020 untersagt.

 (2) Andere Kinder dürfen Einrichtungen nach § 111 a 
SGB V nicht betreten.

 (3) Die Leitung der Einrichtung kann nach Abwägung 
aller Umstände Ausnahmen von den Verboten nach 
den Absätzen 1 und 2 unter Auflagen zum Infektions-
schutz zulassen. Bei der Abwägung sind insbesondere 
die erhöhten Infektionsgefahren in der Einrichtung 
und für die sich in ihr aufhaltenden Personen zu 
berücksichtigen.«

 9. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4 a einge-
fügt:

 »(4 a) Bewohnerinnen und Bewohner von statio-
nären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf und ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften nach § 4 Absatz 2 des 
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes haben das 
Verlassen sowie unverzüglich die Rückkehr in die 
Einrichtung bei der Einrichtung anzuzeigen. 
Während des Aufenthalts außerhalb der Einrich-
tung sind Sozialkontakte außerhalb des öffent-
lichen Raums zu mehr als weiteren vier Personen 
verboten. Bei der Rückkehr in die Einrichtung ist 
beim Einlass unverzüglich eine Händedesinfektion 
vorzunehmen. Bewohnerinnen und Bewohner, 
die die Einrichtung verlassen, sind verpflichtet, 
nach der Rückkehr in den Gemeinschaftsbereichen 
der Einrichtung für die Dauer von 14 Tagen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies 
nicht aus medizinischen Gründen oder aus sons-
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tigen Gründen unzumutbar ist. Das gilt entspre-
chend, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner 
in einem Doppelzimmer lebt, in Situationen, in 
denen dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern nicht ein-
gehalten werden kann.«

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die Wörter »und unter Auflagen« wer-
den durch ein Komma ersetzt.

 bbb)  Nach dem Wort »werden« werden die 
Wörter », wenn geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen getroffen 
werden« eingefügt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

10. § 6 a wird aufgehoben.

11. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Nummer 1a eingefügt:

 »1 a.  entgegen § 3 Absatz 1 Satz 3 keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt,«.

b) In Nummer 7 werden die Wörter »untersagte Ein-
richtung betreibt oder eine Auflage für den Be-
trieb einer Einrichtung« durch die Wörter »erlas-
sene Bestimmung« ersetzt.

c) Die Nummern 8 und 9 werden aufgehoben.

d) In Nummer 10 wird die Zahl »5« durch die Zahl 
»4« ersetzt.

e) In Nummer 12 wird das Komma am Ende durch 
das Wort »oder« ersetzt.

f) Nummer 12a wird aufgehoben.

g) In Nummer 13 wird das Wort »oder« durch einen 
Punkt ersetzt.

h)  Die bisherige Nummer 14 wird die Nummer 10 a 
und der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Artikel 1 und in Artikel 2 in Nummer 6 Buchstabe c so-
wie in Nummer 7 die Absätze 4 und 5 von § 4 treten am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt diese 
Verordnung am 4. Mai 2020 in Kraft.

stuttgart, den 2. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 2. Mai 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministeri
ums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes. Artikel 1 und in Artikel 2 in Nummer 6 Buch
stabe c sowie in Nummer 7 die Absätze 4 und 5 von § 4 
traten damit am 3. Mai 2020 in Kraft. Im Übrigen trat 
diese Verordnung am 4. Mai 2020 in Kraft.


